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Keue Folge No. 2. Donnerstag, den October AS S.
Jnhalt Der Abgeordnete Duncker. Deutſche Nationalverſammlung. (Beſchluß.) Iſt die Republik wirklich eine wohlfeile

Regierung (Beſchluß.) Die Preußſſche National Verſammlung und der 7. September. Der Auflauf zu Halle am 1. October
Konſtit. Verein von Schlettau und Holleben. v

zu den Einzelſtaaten frei von gewaltſamen Conflikten zuDer Abgeordnete Duncker. halten, um es endlich ehleriges löſen zu können den
Unſere Leſer werden ſich wohl erinnern, daß vor Konſtitutionalismus entſchieden und kräftig feſtzuſtellen,

wenigen Wochen, als Erwiderung auf eine von der de die Elemente und Dräger der alten Ordnung hineinzu
mokratiſchen Partei ausgegangene Agitation, beſonders ziehen in den Dienſt der neuen, ſo hat das deutſche
auf Anregung des konſtitutionellen Clubs an unſern all Volk in dieſer Umwälzung das Größte und Beſte ge
verehrten Deputirten in Frankfurt, Hrn. Profeſſor Dun wonnen, was je ein Volk in ſolcher Lage erreicht hat,
ker eine Vertrauensadreſſe abgeſchickt wurde. Wir hat und einen Sieg errungen, dem keiner in der Geſchichte
ten die Genugthuung, daß dieſe Adreſſe damals mit zahl an die Seite geſtellt werden kann Dazu gehört ein
reichen Unterſchriften bedeckt und ſomit der Beweis ge ausdauernder und geduldiger Muth, gleichmeſſende Ge
liefert wurde daß die demokratiſche Partei in hieſiger rechtigkeit und vor allem Seibſtüberwindung. Werden
Stadt keineswegs das iſt wozu ſte ſich gewöhnlich mit wir aber ſei es durch die Schuld des neuen oder des
ſo edler Beſcheidenheit aufwirft, die Repräſentatton der alten Syſtems, der einen oder der andern Seite in den
Stimme des „Volkes. Auf dieſe Adreſſe iſt jetzt ein Vernichtungskampf gegen die hergebrachten Ordnungen
Antwortſchreiben des Hrn. Deputirten eingegangen, das getrieben, ſo büßt die Umwälzung ihr gutes Recht ein,
wir um ſo weniger unſern Leſern vorenthalten zu kön Und Deutſchland wird an den Rand des Abgrunds ge
nen glauben, da der Hr. Abgeordnete ſelbſt den Wunſch worfen. Statt der Einheit erwartet uns dann Zerriſſen
gusſpricht, daß daſſelbe zu möglichſter Kenntnißnahme heit und Bürgerkrieg, ſtatt der Freiheit Anarchie, ſtatt
aller Unterzeichner kommen möge. Das Schreiben, wel einer wichtigen und ehrenvollen Stellung unter den Staga
ches einen neuen Beweis von der ehrenwerthen Geſin ken Europas die Herrſchaft des Auslandes. Das Re
nung des Abſenders ablegt, lautet: giment des Säbels wäre der glücklichſte Ausweg, auf

den wir zu hoffen hätten.
Hochgeehrte Herren Aber der Geiſt welcher uns glücklich hindurchführen

Jhre Zuſchrift, mit ſo vielen wackern und wohlbe wird, iſt noch lebendig in Deutſchland er lebt auch
kannten Namen aus Stadt und Land bedeckt, ſtärkt mein in Jhnen, meine Herren Viele von Jhnen haben lange
Vertrauen auf die glückliche Durchführung der Aufgabe, vor dem Anbrüch dieſes Frühlings an der Herbeiführung
welche der Reichsverſammlung geſtellt iſt. Wenn irgend deſſelben mitgearbeitet ich erblicke in Jhnen die Träger
zu einer Zeit ſo bedarf unſer Vaterland jetzt des Gei- des gereiften, ſeiner Zwecke wie der Verhältniſſe ſich be
ſtes der Mäßigung und Beſonnenheit, welchem Sie die wüßten Volkswillens. e
Verſicherung Jhrer Zuſtimmung geben und nur dann Auf Jhren Dank habe ich keinen Anſpruch. Jch
darf die Nationalverſammlung auf Erfolge ihres Stre- habe meine Pflicht erfüllt ſo weit meine Kräfte zureich
bens rechnen, wenn ſich die Nation von gleichem Sinne ten Jhr Beifall läßt mich freudiger und zuverſichtlicher
durchdrungen zeigt. Doppelt willkommen iſt mir Jhre auf dem Wege fortſchreiten, den Sie mit mir als den
Zuſchrift in dieſem Augenblick einer ernſten Kriſts, wel richtigen erkennen. Darum bin ich Jhnen Dank ſchul-
che einen Bruch zwiſchen Preußen und Deutſchland be dig, und ich bitte Sie, denſelben allen Unterzeichnern
fürchten läßt. Jhrer Zuſchrift ausſprechen zu wollen.Gelingt es uns das Verhältniß der Reichsgewalt Frankfurt am 12, September.ß e M. Duncker.Aus Veranlaſſung des däniſchen Waffenſtillſtandes. W
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Deutſche Nativnalverſammlüng.
(Beſchluß.)

Ich könnte nun zum Schluß zurückkehren in die
Verſammlung. Jch könnte von der ſchmählichen und
unvorhergeſehenen Niederlage reden, die wir bei Gele
genheit der an das deutſche Volk zu erlaſſenden Anſpra-
che erlitten haben. Jch könnte erzählen daß wir ſchon
heute die Scharte glänzend ausgewetzt haben, indem wir
die Dringlichkeit des Venedey ſchen Antrags auf Aufhe
bung des Belagerungszuſtandes mit ſehr großer Stim
menmehrheit bei namentlicher Abſtimmung ablehnten.
Jch will ſtatt deſſen indem ich hierüber das dekail den
Zeitungen überlaſſe, mit einer Bemerkung ſchließen die
geeignet ſein dürfte noch einen neuen Blick in unſre
gegenwärtige Situation zu eröffnen. Zu den Verfügun
gen unſeres Reichsminiſteriums gehört auch die, daß
aufs Schleunigſte im Südweſten Deutſchlands in Thü
ringen, in Ulm, in Coblenz und hier in Frankfurt große
militäriſche Lager oder ſogenannte engere Cantonnements
gebildet werden ſollen. Offenbar ein vorzügliches Mit
kel, um der Anarchie kräftig und mit Erfolg die Spitze
zu bieten. Das Zerſplittern der Militärmacht in ein
zelne Garniſonen iſt mit großen Nachtheilen verbunden
Die Truppen zerſtreut und vereinzelt ſind mehr der
Verführung durch wühleriſche Mittel ausgeſetzt, während
ſie zugleich leichter in dem ſchmerzlichen Kampfe gegen

eine empörte Maſſe unterliegen. Anders bei der in Re
de ſtehenden Maßregel. Was aber mehr iſt: dieſe Maß
regel hat zugleich einen unſchätzbaren politiſchen Vor
theil. Es tritt nämlich durch dieſelbe eine Solidarität
der einzelnen deutſchen Staaten für einander und für
die gemeinſchaftliche Gefahr der Republik und der Anar
chie ein. Die deutſche Einheit wird ſo zum erſten Male
nicht ideell, ſondern auf höchſt realiſtiſche Weiſe verwirk-
licht. Die Maßregel, ausgehend von der CEentralgewalt,
muß dazu dienen, das Anſehen und die Exiſtenz derſel
ben zu befeſtigen und gegen den Partikularismus der
Einzelſtaaten zu wohlthatig gefühlter Geltung zu brin
gen. Wenn wir nun dies zunächſt dem Frankfurter
Aufſtand verdanken, ſo zeigt ſich wunderbar erfreulich,
die Ordnung als eine Frucht der Unordnung, und wenn
die entferntere Veranlaſſung zu alle dem die Waffen
ſtillſtandsangelegenheit geweſen iſt, ſo iſt eine Frage, in
welcher das Preußiſche Intereſſe in einen betrübten Ge
genſatz zu dem allgemein Deutſchen zu treten ſchien, zur
Urſache geworden, dem letzteren eine neue Stütze zu be
reiten und den Bruch zwiſchen Intereſſen zu heilen,
welche die Hoffnung des Patrioten nicht aufhören darf
zuſammenzudenken. Es iſt in dieſer wie in jeder ande
ken Weiſe dafür geſorgt, daß Gagern nicht umſonſt
noch an den Gräbern der Ermordeten die Fahne der
Hoffnung aufpflanzte und uns Alle zu neuem Vertrauen
auf den Genius des Vaterlandes aufforderte.

B. Haym.
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Jſt die Republik wirklich eine wohlſeile
Regierung

(Beſchluß.)

Nur Athen und Rom kann man vorzugsweiſe de
mokratiſche Republiken nennen. Beide konnten, ähnlich
wie in Nordamerika, ohne Sclaven nicht beſtehen,
denn da die Staatsbürger ganz dem Staatsleben ſich hin
geben mußten, ſo wurde der Betrieb der Handwerke,
der Jnduſtrie, der häuslichen Geſchäfte und der Kinder
erziehung Sclaven überlaſſen. Dies iſt doch gewiß ein
trauriger Nothbehelf eines freien Volks! Uebrigens
haben ſich jene Republiken als Demokratien kaum 50
Jahre behauptet, d. h. ſobald ſie die Demokratie ausge
bildet hatten, artete dieſe nothwendig in Pöbelherrſchaft
aus, welche zuletzt durch Militärdespotismus unterdrückt
wurde. Die ſchauderhafteſten Bürgerkriege gab es in
jenen Republiken denn die Parteikämpfe endigten mit
der Ermordung, oder Vertreibung und Gütereinziehung
der beſiegten Partei. Ebenſo war es in den Freiſtaaten
der Lombardei, bis ſie endlich umherziehenden Soldaten
haufen in die Hände fielen und Fürſtenthümer für deren
Anführer wurden. Wenn alſo Handel und Künſte in
jenen Staaten blühten, ſo lag der Grund nicht in
der Staatsverfaſſung, ſondern in der geogra
phiſchen Lage und anderweitigen weltgeſchicht
lichen Verhältniſſen, denn unter abſoluten Kö
nigen haben in Jtalien Spanien, Frankreich, England
und Deutſchland gleichfalls Handel und Wiſſenſchaft
geblüht.

Zuletzt darf nicht überſehen werden, daß jene de
mokratiſchen Republiken durch die Demokratie ſelbſt ent
ſäütrlicht und in ihrem Verlauf zur Pöbelherrſchaft
werden mußten. Das Volk in ſeiner Maſſe iſt politiſch
unxeif und ohne Urtheil; daher folgt es dem Redner,
der ihm zu ſchmeicheln oder alles mundrecht zu machen
weiß. Ein tieferes Eingehn, ein gründliches und beſon
nenes Prüfen iſt in einer Volksverſammlung unmög-
lich. So hat denn auch z. B. das Athenervolk durch
ſeine unüberlegten Beſchlüſſe ſich ſelbſt vernichtet. Außer
dem wird das Volk beſtechlich, weil es unſelbſtändig iſt
und ſeine Stimme doch allein entſcheidet. Reiche Römer
beſoldeten Tauſende das Jahr hindurch, um ihrer Stim
me gewiß zu ſein. Daher herrſchten in Rom nur die
Männer, die Millionen auf Beſtechung verwandten, und
deshalb wurden die beſtegten Mitbürger ausgeplündert,
Tauſend unſchuldiger Landleute aus ihrem Beſitze ver
trieben, damit der Sieger ſeine Anhänger belohnen konke.
Da natürlich nue die Heeresmacht entſchied, ſo entwickelte
ſich aus der Demokratie nothwendig Militärdespotis
mus (wie in Frankreich unter Napoleon) und der ſcheus
lichſte Kaiſerabſolutismus, den es je gegeben hat.
Dies lehrt die Geſchichte, und Hr. Rawald mag daher
ſeine Geſchichtsſtudien noch einmal beginnen, damit er
eine richtigere Einſicht erhält.

Fr. Körner
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Die Preufßiſche National Verſammlung
und der 7. September.

(Eingeſandt.)

Wenn in der vorigen Nummer des Bürgerblattes
unter der obigen Aufſchrift ein Artikel ſich vorfindet,
welcher den in der Sitzung vom 7. September durch
die National Verſammlung gefaßten Beſchluß über den
Steinſchen Antrag einer Beleuchtung vom Standpunkte
der Partei der Rechten unterwirft, ſo erſcheint es mit
Rückſicht auf die Tendenz des Bürgerblattes, welche im
Weſentlichen mit dem Standpunkte der monarchiſchen
Linken zuſammenfällt, gewiß gerechtfertigt, dieſe Frage
auch im Sinne der Majorität der National Verſamm-
lung kritiſch zu beleuchten.

Dem genannten, überaus folgenſchweren Beſchluſſe
iſt in materieller Beziehung entgegengeſetzt worden er
involvire einen Gewiſſenszwang gegen diejenigen Offi
ziere, gegen welche er gerichtet iſt. Dieſer Einwand
bedarf eigentlich gar keiner Widerlegung. Es ſteht feſt,
daß das Heer, ſobald die Verfaſſung ausgearbeitet und
von den Paciscenten angenommen ſein wird, den Eid
auf dieſe Verfaſſung leiſten wird und leiſten muß. Dieſe
Verfaſſung wird nach dem Entwurfe eine konſtitutio
nelle ſein. So wenig nun aber Jemand behaupten wird,
daß der Eid auf die Konſtitution, den die ganze Armee
und alſo auch das Offizier-Corps zu leiſten haben wird,
ein Gewiſſenszwang ſei, eben ſo wenig kann in einer
Aufforderung an die Offiziere der Armee, ſie ſollten ſich
von allen reactionären Beſtrebungen fern halten, Con
flikte mit dem Civilſtande vermeiden und an der Ver
wirklichung eines konſtitutionellen Rechtsſtaates mitar
beiten, eine ſolche inquiſitoriſche Maßregel erblickt wer
den. Wenn nun nach Sanctionirung der Konſtitution
alle Beamten, welche ſich weigern ſollten, der Verfaſ
ſung den Eid der Sreue zu leiſten, offenbar in ihren
Aemtern nicht mehr verbleiben können, ſo erſcheint es
vollkommen gerechtfertigt, wenn jetzt ſchon, wo der in
nere Ausbau der Verfaſſung zwar noch nicht beendigt,
das Weſen derſelben aber als ein konſtitutionelles ſo
wohl von der Krone als von der National Verſamm
lung anerkannt iſt, denjenigen Beamten, deren politiſche
Ueberzeugung ſich mit dem neuen Rechtszuſtande nicht
befreunden kann, alſo auch den Offizieren dieſer Kategorie
zur Ehrenpflicht gemacht wird, ihren Abſchied zu nehmen.

Man ſagt nun, das ſei derſelbe Gewiſſenszwang,
wie ihn weiland Eichhorn in der Religion ausgeübt hätte

Aber Politik und Kirche ſind Dinge, die nach ganz
verſchiedenen Grundſätzen behandelt werden müſſen. Jn
kirchlicher Beziehung hat jede Religionsgeſellſchaft glei
ches Recht, auch die kleinſte Minorität ſteht in gleicher
Reihe mit der größten Majorität, es würde daher ganz
beſtimmt den größten Gewiſſenszwang in ſich tragen,
wenn etwa die Majorität in der Kirche den Lehrern
und Dienern der Kirche vorſchreiben wollte, wie ſie leh
ren und denken ſollen. Anders iſt es in politiſcher Be
ziehung. Hier gilt das Recht der Majorität, die Mino
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rität aber muß ſich der Majorität unterwerfen. Die
Staatsbeamten aber ſind die Diener der Majorität, und
es liegt auf der Hand, daß ſie wenigſtens gezwungen
werden können das Recht der Majorität anzuerkennen.

Der zweite Einwand, welcher der National Ver
ſammlung gemacht worden iſt, betrifft mehr die formelle
Seite des Beſchluſſes vom 7. September, man ſagt,
derſelbe greife in die Verwaltung ein, und dieſe ſtehe
in allen konſtitutionellen Staaten einzig und allein der
Regierung und nicht den Volksvertretern zu

Das kann aber durchaus nicht zugegeben werden.
Es iſt zwar richtig, daß die Gewalten im konſti

tutionellen Staate zwiſchen den Volksvertretern und der
Krone in der Weiſe geſchieden ſind, daß den erſteren
die Geſetzgebung, der letzteren die Verwaltung obliegt,
man hat es von Seite der Rechten bausbäckig in alle
Welt hinauspoſaunt, daß ſchon Montesquien, die beſte
Autoritat des Konſtitutionalismus, dieſen Grundſatz auf
geſtellt habe, wir können indeſſen nur zugeben, und wir
berufen uns in dieſer Beziehung auf die Praxis aller
konſtitutionellen Staaten, und namentlich auf die Praxis
des NormalStaats England, daß im Allgemeinen
die genannte Trennung der Gewalten beſteht, wir vin
diciren aber der Kammer das Recht in ſpeziellen Fällen
auch Verwaltungs Maßregeln, wenn ſie beſonders poli
tiſche Bedeutung haben ausnahmsweiſe zu ihrem Reſ
ſort herüber zu ziehen. Man kommt in der That über
dieſe Ausnahme nicht hinweg, man iſt in keinem konſti
tutionellen Staate darüber hinweggekommen. Wir er
innern z. B. nur an die Parlamentskämpfe, welche der
Einflihrung der Conſtabler in London vorangingen, und
die Anſtellung von Polizeibeamten iſt doch gewiß recht
eigentlich eine VerwaltungsMaßregel. Am allerwenig
ſten iſt dieſe Ausnahme in der jetzigen Zeit zu umge
hen, wo die brandenden Wogen der politiſchen Aufre
gung gewiß noch öfter Verwaltungs Maßregeln noth
wendig machen werden, welche außer der Unterſchrift der
Miniſter einer größeren moraliſchen Macht, einer Macht,
wie ſie in der geſetzlichen Majorität des Volks ihren
Ausdruck findet, zur Unterſtützung bedürfen.

Iſt nun aber ſchon jede conſtitutionelle Kammer
thatſächlich befugt, ausnahmsweiſe auch Verwaltungs
Maßregeln, die von politiſcher Bedeutung ſind, zum
Gegenſtande ihrer Berathungen und Beſchlüſſe zu ma
chen, ſo beſitzt die Nationalverſammlung in Berlin
hierzu ein doppeltes Recht, da ſie nicht allein mit den
gewöhnlichen Prärogativen einer konſtitutionellen Kam
mer bekleidet iſt, ſondern noch außerdem den eigenthüm
lichen Charakter an ſich trägt, daß ſie den neuen konſti
tutionellen Rechtsſtaat aufbauen ſoll.

Sie wird das thun im Weſentlichen durch die von
ihr zu erlaſſenden Geſetze, das wird aber nicht ausrei
chen, die Krebsſchäden des glten Syſtems ſind zu viele
und mannigfaltige, als daß ſie allein im Wege der Le
gislatur entfernt werden könnten; die National Ver
ſammlung hat daher nicht nur das Recht, ſondern ſogar
die Verpflichtung, der Regierung diejenigen Verwal
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tungs Maßregeln anzugeben welche zu der Reorganiſa
tion des Staats nothwendig ſind. Dieſes Recht und
dieſe Verpflichtung datiren ſich von ihrem Mandate

Aus allen dieſen Gründen folgt für den vorlie
genden Fall, dem doch wahrhaftig ſeine politiſche Be
deutung nicht abgeſprochen werden kann, daß die Na
tional Verſammlung vollkommen in ihrem Rechte war,
als ſie einen Erlaß nach Maßgabe des Stein Schulz
ſchen Antrags von dem Miniſterium verlangte, daß das
Miniſterium dieſen Erlaß ausführen oder abtreten muß
ke und daß auch das neue Miniſterium ganz dieſelbe
Pflicht hat.

Das Tamnauiſche Amendement, für welches die
Rechte und folglich auch unſer Deputirter geſtimmt hat,
konnte von der National- Verſammlung ſchon aus dem
Grunde nicht angenommen werden weil es das Sacri
legium begeht, einen durch die Majorität der National
Verſammlung gefaßten, zu Recht beſtehenden Beſchluß
mit Füßen zu treten

Unſere Pflicht iſt es nun, die National-Verſamm-
lung einer Regierung gegenüber zu unterſtützen, die, ſeit rung der bewaffneten Macht
dem ſie die neue konſtitutionelle Bahn betreten, wahr
lich nicht gezeigt hat, daß ſie die alte Militär und Po
lizeiWirthſchaft aufzugeben geſonnen iſt, vielmehr dieſe
unhaltbare Poſition Schritt für Schritt vertheidigend
und auf ihn fällend, ein Paradoxon wie das, ein wahr
haft freier Staat müſſe ein großes Polizei Perſonal be
ſitzen, als leitendes Prinzip aufzuſtellen ſich nicht ent
blödet hat.

Der Auflauf zu Halle am I. Oetober
Da der Vorgang von gewiſſen Seiten zu Entſtel

lungen wird ausgebeutet werden, ſo geben wir in Fol
gendem eine ſachgetreue Darſtellung

Jn dem Laden des Hrn. Scharre am Markte hat
ten ſich einige Arbeiter von hier und einige Soldaten
des 19. Regiments eingefunden. Die erſteren fingen
an, ſich mit den letzteren bei mehreren Gläſern Brannt
wein zu verbrüdern. Die Wirkungen des edlen Tran-
kes blieben nicht aus, ſo daß Hr. Scharre, welcher von
ſeinem Beſuche befreit ſein wollte, die naheliegende Mi
litärwache aufförderte, ihm zu helfen. Er hätte ſich nach
unſerem Dafürhalten zunächſt an die Polizeiwache wen
den ſollen. Kurz, die Hauptwache entſandte eine Pa-
trouille, und dieſer folgten ohne Widerſetzlichkeit die in
dem Laden noch befindlichen Soldaten. Jndeß damit
waren die verbrüderten Civiliſten nicht zufrieden ſie fin
gen an zu koben und zu raiſonniren, daß man ihnen
ihre „Brüder hinweggenommen habe; und ſo ſammel
te ſich ein Haufe Neugieriger vor dem Lokale. Der Be
ſitzer deſſelben dem man mit der Demolirung ſeines
Hauſes drohte, ſchickte jetzt wiederholt zur Militärwache,
zugleich aber auch nach der Polizei. Der wachhabende
Unterofficier, obgleich von der anwachſenden Menſchen
maſſe ſcheinbar mehr und mehr bedroht, beging die
Dienſtwidrigkeit, daß er ohne Befehl von Seiten des
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Militärkommandanten Allarm blaſen ließ (kurz vor 9
Uhr des Abends. Da das Signal in mehreren Thei
len der Stadt wiederholt wurde, von Seiten des Mili
tärs wie der Bürgerwehr, ſo begann die bewaffnete
Macht ſich zu ſammeln. Da indeſſen auf der Militär
wache bald der Zapfenſtreich geblaſen wurde (9 Uhr), ſo
gingen die Bürgerwehrmänner und die Soldaten, ohne
zu geſchloſſenen Abtheilungen zuſammengetreten zu ſein,
wieder heim. Unterdeſſen ſchritt die Polizei ein und

ſuchte in und bei dem Scharre ſchen Lokale die Ordnung
herzuſtellen. Da einer der verbrüderten Handarbeiter
Er gehört nicht zu den Lanziers, unſres Wiſſens überHaupt nicht zur Bürgerwehr), Tretrop, gegen die Poli

zei, namentlich gegen den Polizeikommiſſar Hrn. Georgit
Gewalt brauchte, ſo mußte gegen ihn weiter verfahren
werden. Er ward zunächſt ſiſtirt, und als er wiederum
mit unrechten Gründen ſich vertheidigen wollte, heute
gegen Abend (2. October) zur Haft gebracht. Der
Vorfall unterſcheidet ſich von tauſend anderen, tagtäg

lich ſich ereignenden nur dadürch, daß er zur Allarmi
Veranlaſſung gab.

Konſtit. Verein von Schlettau und Holleben.
Holleben, den 30. September Der konſtitu

tionelle Verein von Schlettau, Holleben und Umge
gend hielt heute hier eine Verſammlung unter dem Präſi
dium des Herrn Ordner Fuß ab. Zunächſt wurde die
von Dr. Ruge am Halle ſchen Verbrüderungsfeſt gehaltene

Rede und der Vorſchlag deſſelben zur Berufung eines Für
ſtencongreſſes, dem die Wahl eines Oberhauptes mit Me
diatiſtrung aller anderen Fürſten aufgegeben werden ſollte,
beſprochen. Eine allgemeine Mißbilligung gab ſich in der

Verſammlung über dieſe Nede kund. Eine ſchon in einer
früheren Verſammlung niedergeſetzte Commiſſton legte den
Entwurf eines Schreibens an den Deputirten Jahn in
Frankfurt vor, durch welches derſelbe dahin inſtruirt wer
den ſollte, falls Herr Ruge ſeine Vorſchläge in der Natio
nal- Verſammlung zur Sprache bringen ſollte, Namens des
Vereines gegen die Betheiligung an einem Mandate der
Halleſchen Volksverſammlung zu proteſtiren. Das Schrei
ben wurde nach einigen Ausſtellungen angenommen und
wird baldigſt an den Herrn Deputirten abgeſchickt werden.
Dr. Wolf aus Halle machte die Verſammlung mit dem
neuen Programm des konſtitutionellen Clubs zu Halle be
kannt und erläuterte daſſelbe in längerem Vortrage, woran
Dr. Haſe eine Empfehlung des „konſtitutionellen Bürger
blattes anſchloß. Der Verein beſchloß hierauf, ſich

dem allgemeinen Eentralverein der konſtitutionellen Vereine
der Provinz Sachſen zuzuordnen. Am Schluſſe forderte
Dr. Wolf die Verſammlung auf darüber zu wachen, daß
die jetzigen Verſuche der republikaniſchen Partei, das Mili
tär, die Grundſtütze zur Aufrechthaltung des Geſetzes und der
Ordnung, in ſeiner bisher ſtets erprobten Treue wankend zu
machen und für ihre Zwecke zu gewinnen keine Verbrei
tung finden möchten

Druck und Verlag von Ed. Heynemann in Halle
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